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Gewässerräume werden
kritisch hinterfragt
Escholzmatt-Marbach: Über Gewässerfestlegung informiert

Der Gemeinderat lud zu zwei
gut besuchten Infoveranstal
tungen in die Mehrzweckhalle
Ebnet ein. Die Gewässerraum
ausscheidungen mit den Bewirt
schaftungseinschränkungen
stossen bei der Landwirtschaft
auf grossen Unmut.

Text und Bild Gody Studer

Gemeindepräsident Fritz Lötscher be-
grüsste als eine seiner letzten Amtshand-
lungen viele interessierte Grundeigentü-
mer zur Infoveranstaltung, die sich in der
grossen Halle coronakonform verteilten.
Interessiert hörteman denAusführungen
der Fachleute über bevorstehende Ge-
wässerraum-Umsetzungen ausserhalb
der Bauzonen zu. Vom Büro suisseplan
Ingenieure AG erläuterte Gabriele Hor-
vath als Ortsplanerin der Gemeinde die
Sachverhalte und ihr Kollege Geni Wid-
rig stand vor allem zu den Bewirtschaf-
tungseinschränkungen Red und Ant-
wort. Stefan Heller, Geschäftsführer des
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernver-
bandes, sprach Klartext und hielt mit sei-

ner Kritik am diesbezüglichen Vorgehen
des Kantons Luzern nicht zurück.

Rechtliche Grundlage
Die Gewässerschutzgesetzgebung des
Bundes schreibt die Ausscheidung von
Gewässerräumen auch ausserhalb der
Bauzonen vor. Die revidierte eidgenössi-
sche Gewässerschutzverordnung ist seit
2011 inKraft, regelt die Bemessung sowie
die Gestaltung, Nutzung und Bewirt-
schaftung der Gewässerräume. Die Ge-
meindenmüssen deshalb die Zonenplan-
anpassungen vornehmenund denRaum-
bedarf für die Gewässer unter Berück-
sichtigung der natürlichen Funktionen,
des Hochwasserschutzes und der Gewäs-
sernutzung sicherstellen. Sobald die Ge-
wässerräume mal rechtsverbindlich fest-
gelegt sind, werden sich die Landwirte an
die zusätzlichen Bewirtschaftungsein-
schränkungen halten müssen.

Drei Arten Gewässerräume
Aufgrund der natürlichen Gerinnesoh-
lenbreite, der Breite des Gewässerbetts,
wird der Gewässerraum (GWR) be-
stimmt. Innerhalb des GWR besteht ein
Dünger- und Pflanzenschutzmittelver-
bot. Unter die kleinste Kategorie fallen
Bäche bis zweiMeter Breite, wo derGWR
elf Meter beträgt. Bei der Fliessgewässer-

Kategorie mit einer Gerinnesohlenbreite
ab drei bis 15 Meter steigt der zu definie-
rende GWR von 14,5 bis auf 44,5 Meter
an. Hier dürften die Bewirtschaftungs-
einschränkungen grösser sein, als dies bis
jetzt der Fall war. Flüsse ab 15 Meter Ge-
rinnesohlenbreite sind Grossgewässer,
die vomKanton bestimmtwurden. In der
Gemeinde Escholzmatt-Marbach sind
dies die Ilfis und dieWissemme.Hier gel-
ten die Bewirtschaftungseinschränkun-
gen auf die ersten 15 Meter ab Uferlinie.

Fehlendes Verständnis
Einerseits stosse die Umsetzung der Ge-
wässerraum-Festlegung gesamtschweize-
risch auf Kritik, andererseits würden die
Anliegen der Landwirtschaft bei der zu-
ständigen Luzerner Verwaltung nur teil-
weise ernst genommen, sagte Stefan Hel-
ler, Geschäftsführer des kantonalen
Bauernverbandes. So sei die Definition
der Luzerner Grossgewässer bereits 2012
ohne Einbezug der betroffenen Kreise er-
folgt. Dass Luzern strengere Massstäbe
ansetze als andereKantone, belegte ermit
demBeispiel des vorgesehenenGWRvon
70 Meter bei der Ilfis, der dann ab Kan-
tonsgrenze auf Berner Boden nur noch
45 Meter sein muss. Ein ähnliches Bei-
spiel erwähnteHeller bei derWigger, wo-
bei der GWR im Kanton Aargau kleiner
ist, als im Kanton Luzern. Es sei auch
kaum erklärbar, aus welchen Gründen
der Kanton Luzern die Wissemme als
Grossgewässer (Sohlenbreite grösser als
15 Meter) einstufe, wenn dieser Bach im
Gebiet Lehn beispielsweise bloss eine na-
türliche Sohlenbreite von sechs Meter
aufweist.

Politischer Druck
Bei der anschliessenden Diskussions-
runde, die rege benutzt wurde (Mon-
tagabend, 20 Wortmeldungen), waren
ausschliesslich kritische Voten zu hö-
ren. Die Pläne der vorgesehenen Ge-
wässerräume sind ab 31. August öffent-
lich einsehbar und werden im Internet
aufgeschaltet. «Jeder Landwirt soll seine
Flächen genau überprüfen, denn teil-
weise sind die Karten nicht korrekt»,
wurde empfohlen. Die Grundeigentü-
mer können bis zum 20. September
Rückmeldungen machen. Gestützt hie-
rauf sollen die Pläne bereinigt und zur

kantonalen Vorprüfung eingereicht
werden. Daraufhin erfolgt das öffentli-
che Auflageverfahren und schlussend-
lich wird die Gemeindeversammlung
darüber beschliessen. In Anbetracht
dessen, dass Escholzmatt-Marbach als
erste UBE-Gemeinde mit diesem Ver-
fahren startet, empfiehlt der Kantonale
Bauernverband, dass die Ausscheidung
der Grossgewässer nochmals überprüft
werden müsse. Dies betreffe auch die
andernUBE-Gemeinden stark, weshalb
gemeinsames Handeln und politischer
Druck nötig wären, meinte Geschäfts-
führer Heller.

Schulstandort Wiggen wird
im Jahr 2023 geschlossen
Escholzmatt-Marbach: Nachrichten aus dem Gemeinderat

Aufgrund der Entwicklung der
letzten Jahre und auf Empfeh
lung der Bildungskommission
beschloss der Gemeinderat, den
Schulstandort Wiggen am Ende
des Schuljahres 2022/23 zu
schliessen. Die DemenzHelfer
gruppe Escholzmatt erhält
im September eine Fokus
Auszeichnung.

Bereits im Fusionsvertrag vom 27. No-
vember 2011 wurde festgehalten, welche
Strategie für den Schulstandort Wiggen
gefahren werden soll. Darin ist in Artikel
32 Absatz 2 vereinbart, dass die Zukunft
der SchuleWiggen jährlich, auch anhand
der Geburtenzahlen, beurteilt wird. Al-
lenfalls einzuleitende Schritte in Richtung
Schulschliessung werden der Bevölke-
rung unter Einbezug der Eltern transpa-
rent aufgezeigt. Die Schulen Escholzmatt
und Marbach bilden die prioritären
Standorte. Eine erste öffentliche Informa-
tion vor Ort in Wiggen erfolgte am 26.
Mai 2014. Hier wurde die Entwicklung
am Standort Wiggen wie auch über die

ganze Gemeinde aufgezeigt. Der Ge-
meinderat hat am 4. Februar 2015 eine
Kommission für die Schulraumplanung
eingesetzt. Mit der Schulraumplanung
sollte aufgezeigt werden, wie sich die
Schule baulich entwickeln muss, um die
zukünftigen Anforderungen erfüllen zu
können. Gestützt auf den dabei erarbeite-
ten Grundlagenbericht zur Schulraum-
planung vom 22. Januar 2016 hat der Ge-
meinderat am 4. März 2016 beschlossen,
dass der StandortWiggen sicher bis 2021
erhalten bleibt und zwei Mischklassen 1.
bis 3. Klasse und 4. bis 6. Klasse oder eine
Basisstufe und eine 3. bis 6.Klasse einzu-
führen sei. Weiter wurde damals festge-
halten, dass für den Erhalt des Standortes
Wiggen die Entwicklung der Schülerzah-
len massgebend sei. Und sollte sich der
Trend der Abnahme weiter fortsetzen
und sich der Gesamtschülerbestand über
mehrere Jahre unter 450 bewegen, könne
die Aufrechterhaltung von drei Schul-
standorten nichtmehr gewährleistet wer-
den. Der Erhalt des Standortes Wiggen
bedinge zudem, dass die Schülerzahlen
für zwei Klassen in Wiggen über 30 ge-
halten werden könne. Die ausführliche
Dokumentation dazu wurde auf der
Website derGemeinde öffentlich zugäng-
lich gemacht, wodurch die Bevölkerung
transparent über den Strategieentscheid
orientiert worden ist.

Prüfung durch Arbeitsgruppe
Die Bildungskommission hat im Jahr
2019 eine interne Arbeitsgruppe einge-
setzt, welche die strategischen und opera-
tiven Überlegungen zum Schulstandort
Wiggen abklären und aufzeigen soll. Da-
zu hat die Arbeitsgruppe am 16. Dezem-
ber des letzten Jahres eine umfassende
Dokumentation erstellt, woraus die Bil-
dungskommission demGemeinderat den
Antrag unterbreitete, der Schulstandort
Wiggen solle, sofern in naher Zukunft
keine wesentlichen schulisch relevanten
Veränderungen eintreten, bis am Ende
des Schuljahres 2022/23 aufgehobenwer-
den. Dieser Bericht wurde am 17. Juni
von Gemeinderat und Bildungskommis-
sion besprochen. Der Bericht ist ausführ-
lich verfasst und enthält alle relevanten
Überlegungen. Um den Bestand in der
SchuleWiggen zu sichern, wurden in den
letzten Jahren, nebst der Einführung
einer Basisstufe und 3. bis 6. Klasse ver-
schiedene weitere Massnahmen getrof-

fen, die im Bericht im Einzelnen darge-
legt sind. Die Gesamt-Schülerzahlen der
Gemeinde sind seit Anfang 2000 konti-
nuierlich gesunken. Es wird erhofft, dass
sich die Schülerzahlentwicklung nun sta-
bilisiert.

Der Gemeinderat hat entschieden
Der Gemeinderat hat sich bei seinem
Entscheid nicht ausschliesslich auf die
Schülerzahlentwicklung gestützt. Andere
Faktoren – wie dieQualität undAttrakti-
vität der Schule, die Stellenbesetzung und
die Organisation – wurden ebenfalls mit-
einbezogen. Der Gemeinderat ist sich be-
wusst, dass die Schulschliessung inner-
halb eines Jahres umgesetzt werden
könnte. Eine Schliessung bereits auf Ende
Schuljahr 2021/22 stand jedoch nicht zur
Diskussion. Die Empfehlungen der
Arbeitsgruppe und der Bildungskommis-
sion werden vomGemeinderat mitgetra-
gen. Die schulisch-relevante Ausgangsla-
ge zum heutigen Zeitpunkt ist eindeutig
und zeigt keine Anzeichen für Verände-
rungen auf. Sie bildet eine genügende
Grundlage für den Entscheid des Ge-
meinderates. Für die Positionierung der
Gemeinde sind attraktive und gut organi-
sierte Schulstandorte von Bedeutung.
Der bevorstehende Neubau der Schulan-
lage Pfarrmatten stellt keine Bedingung
für den Entscheid über den Standort
Wiggen dar. Aufgrund der klaren Aus-
gangslage hat der Gemeinderat beschlos-
sen, den Schulstandort Wiggen auf Ende
des Schuljahres 2022/23 aufzuheben.

Neue Öffnungszeiten der Bibliothek
In der Bibliothek Escholzmatt gibt es ab
dem1. September einigeÄnderungen. So
wird ein Teil der Spiele der Ludothek
übernommen und ab September zur
Ausleihe angeboten.Weiter sind die neu-
enÖffnungszeiten der Bibliothek Eschol-
matt zu beachten: Montag, 15 bis 16.30

Uhr; Dienstag, 12.05 bis 13.20 Uhr; Mitt-
woch, 18.30 bis 19.30 Uhr; Donnerstag,
15 bis 16.30 Uhr (ohne Ludotheksange-
bot) und Freitag, 18.30 bis 19.30 Uhr.

Fokus-Auszeichnung erhalten
Am Montag, 21. September, um 18 Uhr,
wird in der «Sunnematte» Escholzmatt
die Helferinnen- und Helfergruppe «Der
Moment, der zählt» aus dem Dorf
Escholzmattmit demdiesjährigen Fokus-
Anerkennungspreis für 13 Jahre Umsor-
ge eines Manns mit Demenz ausgezeich-
net. Dieser Preis würdigt das herausra-
gende Engagement von und zugunsten
von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen. An dieser Auszeichnungs-
feier wird die bekannte Buchautorin Ire-
ne Leu zumThema «MitDemenz leben –
aber wie?» einen Vortrag halten. Wer am
Anlass dabei seinmöchte, melde sich bit-
te an unter E -Mail: luzern@alz.ch.

Zivilschützer benützen Anlagen
Im Rahmen eines Schutzwaldprojektes
steht der Zivilschutz Luzern-Pilatus in
Escholzmatt-Marbach im Einsatz. Wäh-
rend diesem Schutzwaldeinsatz vom 7.
bis 11. September logieren die Zivilschüt-
zer in der Anlage in Escholzmatt. Für die
freie Zeit und um die Corona-Bestim-
mungen einzuhalten, wird den Zivil-
schützern während dieser Woche auch
der Jugendraum Escholzmatt zur Verfü-
gung gestellt.

Tage des Denkmals in Escholzmatt
Ziel der Europäischen Tage des Denk-
mals ist es, in der Bevölkerung das Inter-
esse an Kulturgütern und deren Erhal-
tung zu wecken. In der ganzen Schweiz
sind jeweils am zweiten Wochenende im
September Interessierte zu Führungen,
Atelier- und Ausgrabungsbesichtigun-
gen, Exkursionen sowie vielen weiteren
Veranstaltungen eingeladen. Im Dorf

Escholzmatt werden am Sonntag, 13.
September, um11Uhr und um13.30Uhr
zwei Führungen durchMeret Speiser und
Frank Bürgi von der Denkmalpflege Lu-
zern angeboten. Die Führungen werden
auf dem Dorfplatz (Schybistein) starten
und dauern rund eine Stunde. Da die
Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist eine
Anmeldung bis am 11. September unter
Telefon 041 228 53 05 oder per E-Mail se-
kretariat.denkmalpflege@lu.ch nötig.

Gesuche für Prämienverbilligung
Einen Anspruch auf die Prämienverbilli-
gung im Kanton Luzern haben Personen
und Familien, die am 1. Januar 2021 im
Kanton Luzern steuerrechtlichen Wohn-
sitz haben und bei einer obligatorischen
Krankenpflegeversicherung angeschlos-
sen sind. Zudem muss die Krankenkas-
sen-Prämie höher sein als ein bestimmter
Prozentsatz des Einkommens. Jungen Er-
wachsenen in Ausbildung wird ein mög-
licher Anspruch zusammen mit den El-
tern berechnet. Eine eigene Anmeldung
müssen Jugendliche einreichen, die am 1.
Januar 2021 nicht in Ausbildung sind
oder in Ausbildung sind und einen eige-
nen steuerlichen Wohnsitz haben. Die
Anmeldung ist bis 31. Oktober diesen
Jahres einzureichen. Wer in den letzten
zwei Jahren von einer Prämienverbilli-
gung profitiert hat, wird automatisch mit
den Unterlagen bedient. Die Anmeldung
ist elektronisch auf www.ipv.was-luzern.
ch zu erledigen. Bei Fragen steht die
AHV-Zweigstelle (Gemeindeverwaltung)
zur Verfügung.

DasMitfahrsystem Taxito
ZwischenTrubschachen, Trub,Kröschen-
brunnen und Wiggen sowie auch im
Schärlig wird ab Ende August Taxito zur
Verfügung stehen. Dieses Carpoolingsys-
tem kann als «modernes und gesichertes
Autostop» bezeichnet werden. Es ist eine
Ergänzung zumbestehenden öffentlichen
Verkehr und ein zusätzlichesAngebot zur
Feinerschliessung. Anbieter ist die Berner
Firma Taxito, welche dieses System im
Luzerner Hinterland, im Kanton Grau-
bünden, imGrenzgebiet von Genf und in
verschiedenen Regionen in Frankreich
bereits erfolgreich betreibt. Mit Taxito
wollen dieGemeindenEscholzmatt-Mar-
bach, Trub und Trubschachen Bevölke-
rung und Gästen ein Instrument der
gegenseitigen Unterstützung zur Er-
schliessung der Region zur Verfügung
stellen. Taxito vernetzt die Region und
ihre Bewohnerinnen, schafft zusätzliche
Transportketten, stärkt damit den gesam-
ten öffentlichenVerkehr und gestaltet ihn
somit attraktiver. Man beachte die Haus-
haltungspost mit weiteren Infos in den
kommenden Tagen. [Mitg./ fl.]

Sie informieren über die Ausscheidung der Gewässerräume ausserhalb der Bau-
zone (von links): Stefan Heller, Geschäftsführer Luzerner Bäuerinnen- und
Bauernverband; Geni Widrig, Dipl. Ingenieur; Gabriele Horvath, Ortsplanerin
Escholzmatt-Marbach.

Die Schule in Wiggen geht Ende des Schuljahres 2022/23 zu. [Archivbild EA]

Escholzmatt-Marbach

Erteilte Baubewilligungen
- Lustenberger Roland und Yvonne,
Fuchshaupt 2, Escholzmatt, für
den Anbau des Milchviehstalls an
der Scheune mit neuer Jauchegru-
be, Fuchshaupt 1, Escholzmatt;

- Stadelmann Armin und Karin,
Hauptstrasse 51, Escholzmatt, für
die Nutzungsänderung der Pro-
duktionsküche mit Eventraum;

- small Foot Region Entlebuch AG,
Mettlenstrasse 8, Escholzmatt, für
die Umnutzung einerWohnung in
eine Kindertagesstätte.

mitteilungenamtliche


